
JOESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

GZ. 36 1008/1-II/8/8612~) 
Entwurf eines Bundesge etzes, mit dem 
das Ladenschlußgesetz geändert Hird; 
Begutachtungsverfahren 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Wie n 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
Postfach 2 

A-1015 Wien 
Telefon 53 33 

Durchwahl 1825 

SaChbearbeiter: 

OR Dr. Ditfurth 

- 8etriff(--G~RTZENT~~~t 
Z' __ ........ -._. __ .. _ ..... _____ ·61:1 --...... -

Datum: 1 6. MAI 1986 

I VeriolK. 2.0. MAI 1983 ,~ 
i7 ~d(Aa 

In der Anlage Herden 25 Exemplare der Stellungnahme des Bundes

ministeriums für Finanzen zum Ent~lrf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Ladenschlußgesetz geändert Hird, übermitt:elt. 

Für di Richtigkeit 
us fertigung: 

12. Mai 1986 

Für den Bundesminister: 

i.V. Dr. Schlusche 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

GZ. 36 1008/1-11/8/86 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Ladenschlußgesetz geändert wird; 
Be~~tachtungsverf~hren 

Z.Zl. 33.500/4-111/1/86 vom 
17. März 1986 

An das 
Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie 

Wie n 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
Postfach 2 

A-1015 Wien 
Telefon 53 33 

Durchwahl 1825 

Sachbearbeiter: 

OR Dr. Ditfurth 

Das Bundesministerium für Fin~nzen erhebt gegen den Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Ladenschlußgesetz geändert wird unter der 

Voraussetzung grundsätzlich keinen Einwand, daß die Durchführung dieses 

Gesetzes mit keinem erhöhten Personal- und Sachaufwand für ,den Bund ver

bunden ist. 

W~s die Kostenseite des Gesetzesentwurfes für andere Gebietskörper

sch~ften betrifft, ist zu bemerken: 

Mit der Vollziehung dieser Bestimmungen in den Ländern sind die Landes

h~uptmänner und die ihnen unterstellten Behörden in den Ländern in mittel

barer Bundesverwaltung betr~ut. 

Soferne die im Entwurf vorgesehenen Möglichkeiten zu deutlich er

höhten Personalaufwendun~en - etwa durch längere Dienstzeiten bei den 

Gewerbeinspektori'l.ten - führen, wären Verh~ndlungen gern. § 5 Finanzaus

gleichsgesetz 1985 mit den Ländern erforderlich. Es wird daher gebeten, 

den allfälligen mit der Vollziehung dieses Gesetzesentwurfes verbundenen 

Mehraufwand der Länder für Personalaufwendungen zu erheben. 

Sollte ~ufgrund des Ergebnisses dieser Erhebungen die Durchführung 

von Verhandlungen gern. § 5 leg.cit. erforderlich werden, so wären diesbe

zügliche Verhandlungen anzuberaumen und hiezu einen Vertreter des Bundes

ministeriums für Finanzen einzuladen. 

25 Abdrucke der ho. Stellungnahme ~lrden dem Präsidium des Nationhlrates 

zugeleitet. 
12. Mai 1986 

Für den Bundesminister: 

i.V. Dr. Schlusche 
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